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Remscheid, Seidenfabrikation in Krefeld. Die Heilquellen von Aachen
waren schon Karl dem Großen bekannt. Am Rhein liegt Cöln (500000 Einw.),
die größte Stadt der Provinz, mit berühmtem Dom, eine starke Festnng.
Weiter rheinaufwärts liegt die Universität Bonn und an der Mündung der
Mosel die Proviuzialhauptstadt Coblenz.

§ 24.

Die übrigen norddeutschen Staaten.
1. Die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-

Strelitz ^Hauptstädte Schwerin und Neu-Strelitz) au der Mecklenburger
Bucht enthalten im Süden Sandboden, auf dem Schafzucht getrieben wird, im
Norden sind sie fruchtbarer. Die Universität Rostock an der Warnow (Bor-
Hafen Warnemünde) ist die bedeutendste Handelsstadt der Länder.

2. Die freie Stadt Lübeck mit dem Vorhafen Travemünde ist wegen
ihrer Lage am Südwestende der Ostsee eine wichtige Hafenstadt.

3. Die freie Stadt Hamburg ist infolge ihrer Lage am Unterlauf der
Elbe der größte Hafen Deutschlands und sogar des gesamten europäischen Fest-
laudes uud mit 1 Million Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
Größere Seeschiffe, welche wegen ihres Tiefganges Hamburg uicht erreichen
können, legen in Cuxhaven an. Die Hamburg-Amerika-Linie ist die größte
Dampfschisfahrtsgesellschaft der Erde. Sie befördert viele Auswanderer über
das 'Meer. Eingeführt wird in Hamburg namentlich Kaffee aus Brasilien,
während Zucker von Deutschland nach anderen Ländern verschickt wird.

4. Die freie Stadt Bremen mit Bremerhaven, am Unterlauf der Weser
gelegen, ist anßer Hamburg die wichtigste deutsche Seehandelsstadt und Sitz
des Norddeutschen Lloyd, der an Größe und Bedeutung der Hambnrg-Amerika-
Linie fast gleichkommt.

5. Das Großherzogtum Oldenburg an der Nordsee, mit der gleich-
namigen Hauptstadt an der Hnnte.

6. Das Herzogtum Brauuschweig, nördlich vom Harz gelegen.
7. Das Herzogtum Anhalt mit der Hauptstadt Dessau an der Mulde.

§ 25.

Das Deutsche Reich.
Das im Jahre 1871 gegründete Deutsche Reich ist eiu Buudesstaat, in

welchem 26 Einzelstaaten vereinigt sind, nämlich:
4 Königreiche: Preußen, Bayern, Württemberg, Sachsen;
6 Großherzogtümer: Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklen-

burg-Strelitz, Oldenburg, Sachsen-Weimar;


